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Grundordnung
der Hochschule für Musik Nürnberg

Vom 09. Juli 2018
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Präambel

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist durchgängiges Leitprinzip und soll bei allen hochschul-
politischen, normgebenden und verwaltenden Maßnahmen der Hochschule für Musik Nürnberg unter
Beachtung der Grundsätze der geschlechtersensiblen Sichtweise in Bayern (Gender Mainstreaming) ge-
fördert werden.

Erster Teil: Auföau und Organisation

§ l Rechtsstellung

'Die Hochschule für Musik Nürnberg ist Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbst-
verwaltung im Rahmen der Gesetze. 2Sie ist zugleich staatliche Einrichtung.

§ 2 Hochschulleitung / Erweiterte Hochschulleitung

(r ) Die Mitglieder der Hochschulleitung sind:
1. die Präsidentin bzw. der Präsident,

2. zwei Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten,
3. die Kanzlerin bzw. der Kanzler.

(2) 'Die Hochschulleitung ist für alle Angelegenheiten zuständig, für die im Bayerischen Hochschulgesetz
(BayHSchG) bzw. in der Grundordnung keine andere Zuständigkeit festgelegt ist und für sonstige Auf-
gaben, die ihr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes übertragen sind. 2Sie führt die laufenden
Geschäfte der Hochschule und ist verantwortlich für die Aufstellung von Grundsätzen für die Evaluie-
rung und Qualitätssicherung. 3Die Hochschulleitung ist insbesondere für folgende Aufgaben zuständig:
I. FestlegungderGrundsätzederhochschulpolitischenZielsetzungenundderEntwicklungderHoch-

schule,

Abschluss von Zielvereinbarungen gemäß Art. 15 BayHSchG,
Aufstellung der Voranschläge zum Staatshaushaltsplan,
Vollzug des Haushaltsplans,
Verteilung der der Hochschule zugewiesenen Stellen und Mittel einschließlich Räume nach den
Grundsätzen von Art. 5 Abs. 2 Sätze l und 2 BayHSchG,
Vorschlag für die Grundordnung und deren Änderungen,
Aufgreifen von Vorschlägen und Initiierung für den Erlass von Satzungen und deren Änderungen,
Initiierung und Beschlussfassung von Ordnungen und Richtlinien für die Hochschule,
Entscheidungen über die Einrichtung, Änderung oder Aufhebung von wissenschaftlichen und künst-
lerischen Einrichtungen und Betriebseinheiten sowie über die Organisation der Verwaltung der
Hochschule,

10. Bestellung und Abberufung der Leitung von wissenschaftlichen und künstlerischen Einrichtungen
und Betriebseinheiten,

I1. Abschluss von Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen,
12. Beschlussfassung über den Vorschlag der Hochschule für die Berufung von Professorinnen bzw.

Professoren vorbehaltlich einer abweichenden Regelung in einer Verordnung nach Art. 18 Absatz
10 BayHSchPG.

(3) 'Die Amtszeit der hauptberuflich tätigen Präsidentin bzw. des hauptberuflich tätigen Präsidenten
beträgt vier Jahre einschließlich des Semesters, in dem die Bestellung wirksam wird. 2Wiederwahl ist im
Rahmen einer Amtszeit von höchstens zwölf Jahren zulässig.
(4) ' Die Amtszeit der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten beträgt zwei Jahre einschließlich des Se-
mesters, in dem die Bestellung wirksam wird. 2Wiederwahl ist im Rahmen einer Amtszeit von höchstens
zwölf Jahren zulässig. 3Scheidet eine Vizepräsidentin bzw. ein Vizepräsident vorzeitig aus dem Amt aus,
ist für den Rest der Amtszeit eine Ergänzungswahl durchzuführen.
(5) Die Vertretung der Präsidentin bzw. des Präsidenten und die Verteilung der Geschäfte (einschließlich
die Bestimmung der Bereiche, die von den Mitgliedern in eigener Zuständigkeit erledigt werden), wird

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Seite 2 von 9



Hochschule für Musik Nürnberg Grundordnung

von der Präsidentin bzw. vom Präsidenten im Benehmen mit den weiteren Mitgliedern der Hochschul-
leitung festgelegt.
(6) Abweichend von Art. 24 Abs. l Nr. 2 BayHSchG gehören der Erweiterten Hochschulleitung die
Leiterinnen bzw. Leiter der Departments an.

§ 3 Senat

(l) 'Dem Senat gehören an:
1. die Präsidentin bzw. der Präsident,
2. die Kanzlerin bzw. der Kanzler,

3. acht Vertreterinnen bzw. Vertreter der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,

4. eine Vertreterin bzw. ein Vertreter aus der gemeinsamen Gruppe der wissenschaftlichen
und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Lehrbeauftragten,

5. eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
6. zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter der Studierenden,

7. die bzw. der Frauenbeauftragte der Hochschule.
2Die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten wirken in den Sitzungen beratend mit.
(2) ' Den Vorsitz im Senat führt die Präsidentin bzw. der Präsident. 2Der Senat wählt aus der Mitte seiner
stimmberechtigten Mitglieder eine stellvertretende Vorsitzende bzw. einen stellvertretenden Vorsitzen-
den.

§ 4 Hochschulrat

(I) 'Dem Hochschulrat gehören an:
1. fünf Vertreterinnen und Vertreter der Senatsmitglieder nach § 3 Abs. l Nr. 3, die durch Beschluss

des Senats bestimmt werden,

die gewählten Mitglieder des Senats nach § 3 Abs. l Nrn. 4 bis 6,
neun Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kultur und insbesondere aus Wirtschaft und berufli-

cher Praxis als nicht hochschulangehörige Mitglieder.
2Personen, denen die Würde einer Ehrensenatorin bzw. eines Ehrensenators, einer Ehrenbürgerin bzw.
eines Ehrenbürgers oder eines Ehrenmitglieds der Hochschule verliehen ist, können Mitglieder des
Hochschulrates nach Abs. I Nr. 3 sein. 3Honorarprofessorinnen bzw. Honorarprofessoren i.s.cl. Art. 25
ff. BayHSchPG können ebenfalls Mitglieder des Hochschulrates nach Satz l Nr. 3 sein.
(2) 'Scheidet ein nicht hochschulangehöriges Mitglied vorzeitig aus dem Amt, wird unverzüglich für den
Rest der Amtszeit des bisherigen Mitglieds ein neues Mitglied bestellt. 2Die nicht hochschulangehörigen
Mitglieder bleiben auch nach dem Ende ihrer Amtszeit solange im Amt, bis entsprechende Nachfolge-
rinnen bzw. Nachfolger bestellt sind.

2.

3.

§ 5 Externer Beirat für das Qualitätsmanagement

'Der externe Beirat für das Qualitätsmanagement nimmt Aufgaben im Rahmen des hochschuleigenen
Qualitätsmanagementsystems sowie der Akkreditierung wahr. 2Dem Beirat gehören drei externe aktive,
entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professorinnen und Professoren, eine Vertreterin bzw. ein
Vertreter der Berufspraxis und eine externe Vertreterin bzw. ein externer Vertreter der Studierenden
an. 3Eines der Mitglieder soll über internationale Hochschulerfahrung verfügen. 4Die Hochschulleitung
schlägt im Benehmen mit dem Senat dem Hochschulrat die Mitglieder zur Bestellung vor. sDie Amtszeit
beträgt drei Jahre. 6Wiederbestellung ist möglich. 7Der Beirat bestimmt eine Vorsitzende bzw. einen
Vorsitzenden aus dem Kreis der drei Hochschullehrenden.
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§ 6 Kommissionen, Ausschüsse

(l ) Eingerichtet werden als beratende Ausschüsse des Senats gem. Art 25 Abs. 4 BayHSchG folgende
Kommissionen:

I. Kommission für Lehre und Studium

2. Kommission für Gleichstellungsfragen.
(2) Der Kommission für Lehre und Studium gehören an:

1. die Präsidentin bzw. der Präsident oder eine Vizepräsidentin bzw. ein Vizepräsident als Vorsit-
zende bzw. Vorsitzender,

2. die Studiendekanin bzw. der Studiendekan,
3. drei Professorinnen bzw. Professoren,
4. zwei wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter,

5. zwei Studierende,

6. die bzw. der Frauenbeauftragte.
(3) Der Kommission für Gleichstellungsfragen gehören an:

1. die Präsidentin bzw. der Präsident oder eine Vizepräsidentin bzw. ein Vizepräsident als Vorsit-
zende bzw. Vorsitzender,

2. drei Professorinnen bzw. Professoren,
3. eine wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin bzw. ein wissenschaftlicher oder künst-

lerischer Mitarbeiter,
4. zwei Studierende,

5. die bzw. der Frauenbeauftragte und ihre Vertreterinnen bzw. Vertreter,
6. die bzw. der Beauftragte für Studierende mit Behinderung.

(4) 'Die Mitglieder der Kommissionen werden vom Senat aufgrund von Vorschlägen aus der jeweiligen
Gruppe bestellt. 2Werden weitere Kommissionen und Ausschüsse durch den Senat eingesetzt, sind im
Einsetzungsbeschluss der Auftrag, die Zusammensetzung und der Vorsitz zu regeln.

§ 7 Kuratorium

(l) 'Das Kuratorium der Hochschule berät und unterstützt die Hochschulleitung. 2Die Mitglieder des
Kuratoriums werden vom Senat im Einvernehmen mit der Hochschulleitung für eine Amtszeit von drei
Jahren bestellt. 3Wiederbestellung ist zulässig.
(2) 'Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden und regelt die
Stellveitretung. 2Das Kuratorium soll mindestens einmal jährlich zu einer Sitzung einberufen werden.

§ 8 Studiendekanin bzw. Studiendekan

'Die Studiendekanin bzw. der Studiendekan wird vom Senat auf Vorschlag von Mitgliedern des Senats
aus dem Kreis der Professorinnen und Professoren für die Dauer von drei Jahren gewählt. 2Wiederwahl
ist zulässig.

§ 9 Frauenbeauftragte bzw. Frauenbeauftragter

(l ) ' Die bzw. der Frauenbeauftragte und ihre bzw. seine Vertretungen werden vom Senat auf Vorschlag
der Präsidentin bzw. des Präsidenten aus dem Kreis des hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen und
künstlerischen Personals für die Dauer der Amtsperiode des Senats gewählt. 2Die Amtszeit verlängeit
sich bis zur Wahl einer bzw. eines neuen Frauenbeauftragten. 3Wiederwahl ist zulässig.
(2) 'Die bzw. der Frauenbeauftragte hat bis zu zwei Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter. 21n Kommis-
sionen und Ausschüssen kann sie bzw. er sich jederzeit, im Übrigen nur dann vertreten lassen, wenn sie
bzw. er aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen verhindert ist.

(3) Die bzw. der Frauenbeauftragte soll Gremien nicht zugleich in ihrer bzw. seiner Eigenschaft als Frau-
enbeauftragte bzw. Frauenbeauftragter und als Vertreterin bzw. Vertreter einer Gruppe gemäß Art. 17 Abs.
2 Satz l Nrn. l und 2 BayHSchG oder als gewähltes Mitglied der Hochschulleitung angehören.
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§ 10 Beauftragte bzw. Beauftragter für Studierende mit Behinderung

(l ) 'Die Hochschulleitung bestellt die bzw. den Beauftragten für Studierende mit Behinderung und ihre
bzw. seine Vertretung. 2Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 3Wiederbestellung ist zulässig.
(2) 'Die bzw. der Beauftragte für Studierende mit Behinderung unterstützt die Hochschule bei ihrer
Aufgabe, die besonderen Bedürfnisse der Studierenden bei der Gestaltung der Studien- und Prüfungs-
ordnungen zu berücksichtigen und ihre Eingliederung in die Hochschule zu fördern. 2Sie bzw. er berät
die Studierenden und Lehrenden bei auftretenden Problemen, gibt Anregungen zur Vermeidung von
Nachteilen für behinderte Studierende und erstattet einmal jährlich der Hochschulleitung einen Bericht
zur Situation der Studierenden mit Behinderung.

§ l l Departments

(l) 'An der Hochschule für Musik Nürnberg werden folgende Departments als wissenschaftliche und
künstlerische Einrichtungen gem. Art 19 Abs. 5 Satz l BayHSchG gebildet:

Elementare Musikpädagogik/Musikpädagogik
Instrumente/Gesang
Instrumente/Orchester

Jazz
Musikpraxis

* Musiktheorie/Musikwissenschaften und Schlüsselqualifikationen.
2Sie bilden die Grundstruktur des Studien- und Lehrbetriebes der Hochschule für Musik Nürnberg. 3Die
Departments werden durch die Hochschulleitung in Studienbereiche untergliedert.
(2) 'Alle Lehrenden sind mindestens einem Department zugeordnet. 2Die Zuordnung erfolgt auf der
Basis des aktuellen Lehrangebotes durch die Hochschulleitung.
(3) 'Die Leiterinnen bzw. Leiter der Departments werden aus dem Kreis der Professorinnen und Pro-
fessoren durch die Hochschulleitung bestellt. 2Der Hochschulleitung wird hierfür jeweils ein Vorschlag
aus den Departments unterbreitet. 3Eine Professorin bzw. ein Professor kann nur in einem Department
als Leiterin bzw. Leiter bestellt werden. "Die Leiterin bzw. der Leiter dürfen nicht der Hochschulleitung
angehören. sDie Amtszeit beträgt zwei Jahre ab Studienjahresbeginn. 6Scheidet eine Leiterin bzw. ein
Leiter eines Departments vorzeitig aus dem Amt aus, wird von der Hochschulleitung für den Rest der
Amtszeit eine Ersatzbestellung durchgeführt. "Wiederbestellung ist zulässig.
(4) ' Die Studienbereichsverantwortlichen werden von der Hochschulleitung auf Vorschlag der Depart-
ments bestellt. 2Eine Lehrperson kann auch für mehrere Studienbereiche als Studienbereichsverantwort-
liche bzw. Studienbereichsverantwortlicher vorgeschlagen werden. 3Die Amtszeit der Studienbereichs-
verantwomichen beträgt zwei Jahre ab Studienjahresbeginn. "Scheidet eine Studienbereichsverantwort-
liche bzw. ein Studienbereichsverantwortlicher vorzeitig aus dem Amt aus, wird von der Hochschullei-
tung für den Rest der Amtszeit eine Ersatzbestellung durchgeführt. sWiederbestellung ist zulässig. 6Die
Studienbereichsverantwortlichen beraten die Leitung des Departments in den Angelegenheiten ihres
spezifischen Studienbereiches und koordinieren die Angelegenheiten des laufenden Lehrbetriebs in ih-
rem jeweiligen Studienbereich.
(5) 'In jedem Department wird ein Departmentrat gebildet, der mindestens einmal im Semester tagt.
2Dem Departmentrat gehören an:
- die Leiterin bzw. der Leiter des Departments als Vorsitzende bzw. Vorsitzender,
- die Studienbereichsverantwortlichen.

3Besteht der Departmentrat nach Satz 2 aus weniger als fünf Lehrenden, so bestelllt die Hochschullei-
tung auf Vorschlag der Departments so viele weitere Lehrende in den Departmentrat, bis der Depart-
mentrat aus fünf Lehrenden besteht. 4Zwei studentische Vertreterinnen bzw. Vertreter wirken im De-

partmentrat beratend mit. sDie studentischen Vertreterinnen bzw. Vertreter werden durch den Stu-
dentischen Konvent entsandt.

(6) ' Der Geschäftsgang in den Departments sowie die Aufgaben der Departmentleitung werden von der
Hochschulleitung in einer Geschäftsordnung geregelt. 2Den Vorschlägen nach Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz
l und Abs. 5 Satz 3 muss eine demokratische Entscheidung der Departments zugrunde liegen.

*

*

*

*
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§ 12 Vertretung der Studierenden

(l ) Die Studierenden wirken in der Hochschule durch ihre gewählten Vertreterinnen und Vertreter in
Hochschulorganen mit.
(2) 'Dem Studentischen Konvent gehören an:

1. die zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter der Studierenden im Senat,
2. neun weitere Vertreterinnen bzw. Vertreter der Studierenden.

2Die Amtszeit der weiteren Vertreterinnen bzw. Vertreter der Studierenden im Studentischen Kon-

vent beträgt ein Jahr.
(3) Die Aufgaben des Studentischen Konvents sind:

1. die Vertretung der fachlichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange der Studierenden der
Hochschule,

2. Fragen, die sich aus der Mitarbeit der Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden in den
Hochschulorganen ergeben,
die Förderung der geistigen, musischen, kulturellen und sportlichen Interessen der Studieren-
den,

4. die Pflege der Beziehungen zu deutschen und ausländischen Studierenden.
(4) 'Das erste Zusammentreten des Studentischen Konvents wird bis zur Wahl einer bzw. eines Vor-
sitzenden aus der Mitte des Studentischen Konvents von der Präsidentin bzw. vom Präsidenten geleitet.
2Der Studentische Konvent ist mindestens einmal im Semester während der Unterrichtszeit yon der

ihm vorsitzenden Person einzuberufen. 31m Übrigen ist der Studentische Konvent auf Verlangen von
mindestens 25 v. H. seiner Mitglieder binnen 14 Tagen einzuberufen.
(5) 'Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Studentischen Konvents ist als ausführendes Organ für
die Umsetzung der Beschlüsse des Studentischen Konvents verantwortlich. 2Sie bzw. er kann einzelne
Aufgaben einem Mitglied oder mehreren Mitgliedern des Studentischen Konvents übertragen.
(6) Die Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden in den Hochschulorganen sind an Beschlüsse
oder Weisungen des Studentischen Konvents nicht gebunden.
(7) Die Studierendenvertretung kann sich eine Geschäftsordnung geben.
(8) 'Die Finanzierung des Studentischen Konvents richtet sich nach Art. 53 BayHSchG. 2Der Studenti-
sche Konvent benennt für eine bestimmte Zeitdauer der Hochschulleitung ein oder zwei Mitglieder,
welche die Befugnis zur sachlichen und rechnerischen Feststellung der Auszahlungsbelege erhalten.

3.

Zweiter Teil: ?ahlvorschriften

§ 13 Allgemeine Vorschriften

(I) Für die Wahlen der Präsidentin bzw. des Präsidenten, der Vizepräsidentinnen bzw. der Vizepräsi-
denten, der Studiendekanin bzw. des Studiendekans, der Frauenbeauftragten bzw. des Frauenbeauftrag-
ten mit ihren bzw. seinen Vertretungen, der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden des Hochschulrates
und seines bzw. ihres Stellvertreters, sowie der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden des Studentischen

Konvents und deren bzw. dessen Stellvertretung gelten folgende allgemeine Vorschriften, soweit in die-
ser Grundordnung keine besonderen Bestimmungen getroffen sind.
(2) 'Wahlvorschläge können von allen Mitgliedern des Wahlgremiums gemacht werden. 2Über Wahl-
vorschläge kann nur abgestimmt werden, wenn das Einverständnis der vorgeschlagenen Bewerberinnen
und Elewerber zur Kandidatur vorliegt. 3Das jeweils zuständige Wahlgremium bestimmt eine Wahlleite-
rin bzw. einen Wahlleiter. 4Vor Beginn der Wahl stellt die Wahlleiterin bzw. der Wahlleiter die Be-
schlussfähigkeit des Wahlgremiums fest. sDas Wahlgremium ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglie-
der ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 6Schriftliche Stimm-
rechtsübertragungen sind nach Maßgabe des § 20 Abs. 3 zulässig und bei der Feststellung der Beschluss-
fähigkeit zu berücksichtigen.
(3) 'Gewählt wird ohne Aussprache in geheimer Abstimmung nach den Grundsätzen der Personenwahl.
2Jedes Mitglied hat eine Stimme; die Stimmabgabe erfolgt schriftlich. 3Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn
1. in ihm eine nicht vorgeschlagene Person benannt ist,
2. aus ihm der Wille der bzw. des Stimmberechtigten nicht eindeutig hervorgeht, oder
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3. er Zusätze oder Vorbehalte enthält.

"Ein nicht gekennzeichneter Stimmzettel (Stimmenthaltung) gilt als ungültig.
(4) 'Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Wahlgremiums auf sich vereinigt.
2Erreicht im ersten Wahlgang keine Bewerberin bzw. kein Bewerber diese Mehrheit, so findet in einem
zweiten Wahlgang eine Stichwahl unter den beiden Kandidatinnen bzw. Kandidaten statt, die im ersten
Wahlgang die höchste Stimmenzahl erreicht haben. 3Kommen für die Teilnahme an der Stichwahl mehr
als zwei Kandidatinnen bzw. Kandidaten in Betracht, entscheidet über die Teilnahme an der Stichwahl
ein weiterer Wahlgang. "Bringt dieser keine Entscheidung, entscheidet darüber das Los. sErgibt die Stich-
wahl Stimmengleichheit, ist eine neue Wahl durchzuführen.
(5) 'Kandidieren nur zwei Bewerberinnen bzw. Bewerber, gilt Abs. 4 sinngemäß. 2Kandidiert nur eine
Bewerberin bzw. ein Bewerber, so ist die Wahl zustande gekommen, wenn die Zahl der abgegebenen
gültigen Ja-Stimmen die Zahl der abgegebenen gültigen Nein-Stimmen übersteigt.
(6) 'Sind mehrere Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen, sind die Bewerberinnen bzw. Bewerber mit
den meisten Stimmen gewählt. 2Bei Stimmengleichheit ist bezüglich der betroffenen Kandidatinnen und
Kandidaten ein weiterer Wahlgang durchzuführen.
(7) 'Die Wahlleiterin bzw. der Wahlleiter fordert die Gewählte bzw. den Gewählten auf, binnen einer
Woche schriftlich zu erklären, ob sie bzw. er die Wahl annimmt. 2Gibt sie bzw. er innerhalb der Frist

keine Erklärung ab, gilt die Wahl als abgelehnt.
(8) Nimmt die Gewählte bzw. der Gewählte die Wahl nicht an oder kommt die Wahl nicht zustande,
wird unverzüglich ein neues Wahlverfahren eingeleitet.
(9) Über den Ablauf der Wahl wird eine Nieder;chrift gefertigt, die die Wahlleiterin bzw. der Wahlleiter
unterzeichnet.

§ 14 Wahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten

(l ) 'Die Wahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten soll spätestens zehn Wochen vor Ablauf der Amts-
zeit der Amtsinhaberin bzw. des Amtsinhabers stattfinden. 20rt und Zeit der Wahl werden von der

Hochschulleitung rechtzeitig festgesetzt. 3Der Wahltermin soll in der Unterrichtszeit liegen. 4Die Durch-
führung und Leitung der Wahl obliegen der Kanzlerin bzw. dem Kanzler als Wahlleiterin bzw. Wahllei-
ter.

(2) Die Stelle ist rechtzeitig öffentlich auszuschreiben (Art 21 Abs. l Satz 2 BayHSchG).
(3) 'Spätestens zwölf Wochen vor der Wahl fordert die Wahlleiterin bzw. der 'Wahlleiter die Mitglieder
des Hochschulrats schriftlich auf, der bzw. dem stellvertretenden Vorsitzenden des Senats und der bzw.

dem Vorsitzenden des Hochschulrats Vorschläge für die Wahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten zu
unterbreiten. 2Spätestens sechs Wochen vor der Wahl erstellen die bzw. der stellvertretende Vorsit-
zende des Senats und die bzw. der Vorsitzende des Hochschulrats gemeinsam auf der Grundlage dieser
Vorschläge, aber ohne Bindung an sie, einen Wahlvorschlag. 3Umfasst der Wahlvorschlag mehrere Na-
men, sind sie in alphabetischer Folge aufzuführen. "Wer in den Wahlvorschlag aufgenommen werden
soll, muss sich damit einverstanden erklärt haben.

(4) 'Die Mitglieder des Hochschulrats sind spätestens am 14. Tag vor der Wahl von der Wahlleiterin
bzw. vom Wahlleiter schriftlich zur Wahlsitzung zu laden; der Wahlvorschlag ist der Ladung beizufügen.
2Spätestens am siebten Tag vor der Wahl wird von der Wahlleiterin bzw. vo-m Wahlleiter eine Inforrma-
tionsveranstaltung durchgeführt, in der den Kandidatinnen und Kandidaten Gelegenheit gegeben wird,
sich den Mitgliedern des Hochschulrats vorzustellen.
(5) Bei erneuter Einleitung eines Wahlverfahrens können die Fristen nach Abs. 3 und 4 um höchstens
die Hälfte gekürzt werden.

§ 15 Wahl der Vizepräsidentinnen bzw. der Vizepräsidenten

(l ) ' Die Wahl der Vizepräsidentinnen bzw. der Vizepräsidenten soll spätestens sechs Wochen vor Ab-
lauf der Amtszeit der Amtsinhaberinnen bzw. Amtsinhaber stattfinden. 2Werden Vizepräsidentinnen
bzw. Vizepräsidenten gleichzeitig gewählt, findet die Wahl in getrennten Wahlgängen statt.
(2) 'Rechtzeitig vor Erstellen der Wahlvorschläge weist die Präsidentin bzw. der Präsident auf die Mög-
lichkeit einer schriftlichen Bewerbung oder Benennung geeigneter Personen innerhalb einer festgesetz-
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ten Frist hin. 2Die Wahlvorschläge der Präsidentin bzw. des Präsidenten sollen dem Hochschulrat spä-
testens am 21. Tag vor der Wahl bekannt gegeben werden. 3Zugleich sind die Namen der nicht in den
Wahlvorschlag aufgenommenen Personen, die sich beworben haben oder benannt wurden, mitzuteilen.
"Fällt die Amtszeit der neu zu wählenden Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten in die künftige Amts-
zeit einer neuen Präsidentin bzw. eines neuen Präsidenten, so ist der designierten Präsidentin bzw. dem
designierten Präsidenten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
(3) Im Übrigen gilt § 13 entsprechend.

§ 16 Wahlen der Studierendenvertretung

(l ) Die Vertreterinnen bzw. Vertreter nach § 12 Abs. 2 Satz l Nr. 2 werden von den Studierenden
der Hochschule gewählt; Art. 38 Abs. l BayHSchG i.V.m. der Wahlordnung für die staatlichen Hoch-
schulen (BayHSchWO) gilt entsprechend.
(2) 'Wahlberechtigt und wählbar sind alle Studierenden der Hochschule, die zum Zeitpunkt der
Schließung des Wählerverzeichnisses in diesem bei der Gruppe der Studierenden eingetragen sind. 2Ein
Wahlvorschlag muss mindestens von zehn wahlberechtigten Studierenden unterzeichnet werden.
(3) 'Der Studentische Konvent wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden und
deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreter in getrennten Wahlgängen. 20rt und Zeit der
Wahl wird von der Präsidentin bzw. vom Präsidenten festgesetzt. 3Der Wahltermin soll in der Unter-
richtszeit liegen.

§ 17 Wahlen zum Senat

Bei der Wahl der Vertreterinnen und Vertreter zum Senat ist es abweichend von § l l Abs. 4 Satz l
BayHSchWO zulässig, die zustehende Stimmenzahl auf mehr als einen Wahlvorschlag aufzuteilen (Pana-
schieren).

Dritter Teil: Geschäftsgang in Kollegialorganen und Gremien

§ 18 Einberufung

(l) 'Kollegialorgane und Gremien werden von ihren Vorsitzenden regelmäßig, bei Bedarf auch in der
unterrichtsfreien Zeit, einberufen und geleitet. 2Sie sind zudem einzuberufen, wenn mindestens ein Drit-
tel der Mitglieder dies unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt.
(2) 'Zu den Sitzungen der Gremien soll unter Angabe der Tagesordnung von den jeweiligen Vorsitzen-
den schriftlich eingeladen werden. 2Die Ladung gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens am zehn-
ten Tag vor der Sitzung zur Post gegeben wurde. 3Die Ladung auf elektronischem Weg ist zulässig.

§ 19 Beschlussfähigkeit

(l) 'Die Gremien sind beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die
Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. 2Schriftliche Stimmrechtsübertragungen
werden bei der Feststellung von Anwesenheit und Stimmrecht von Mitgliedern berücksichtigt.
(2) Wird ein Gremium zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen,
weil es das erste Mal beschlussunfähig war, ist es ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Stimm-
berechtigten beschlussfähig, wenn bei der zweiten Einladung auf diese Bestimmung hingewiesen worden
iSt.

§ 20 Abstimmungen

(l ) 'Die Gremien beschließen mit der Mehrzahl der abgegebenen Stimmen in Sitzungen. 2Stimmenthal-
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 3Bei Stimmengleichheit wird die Abstimmung wiederholt.
4Bei erneuter Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden den Ausschlag.
(2) 'Die Beschlussfassung hat bei Entscheidungen über Personalangelegenheiten sowie auf Verlange-n
eines der Mitglieder des Gremiums in geheimer Abstimmung zu erfolgen. 2Bei Stimmengleichheit kann

Seite 8 von 9



Hochschule für Musik Nürnberg Grundordnung

die bzw. der Vorsitzende die Abstimmung wiederholen; bei der Wiederholung der Abstimmung hat sie
bzw. er zwei Stimmen. 3Ergibt sich abermals Stimmengleichheit, ist der Antrag abgelehnt.
(3) 'Ein abwesendes Mitglied kann sein Stimmrecht für einzelne Sitzungen oder Teile von Sitzungen auf
eine andere Vertreterin bzw. einen anderen Vertreter der gleichen Gruppe schriftlich übertragen. 2Kein
Mitglied kann mehr als eine Stimmrechtsübertragung wahrnehmen. 3Bei Mitgliedergruppen mit nur ei-
nem Mitglied kann das Stimmrecht nur auf die gewählte Ersatzvertreterin bzw. den gewählten Ersatz-
veitreter übertragen werden. 41m Hochschulrat können die hochschulangehörigen Mitglieder ihr Stimm-
recht nicht auf die nicht hochschulangehörigen Mitglieder übertragen und umgekehrt. sBei Prüfungsgre-
mien und in den Berufungsausschüssen sind Stimmrechtsübertragungen nicht zulässig.

§ 21 Niederschriften

'Zu den Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen, die Tag und Ort der Sitzung, die behandelten Ge-
genstände, die Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. 2Die Niederschrift ist von der Pro-
tokollführerin bzw. vom Protokollführer und von der Vorsitzenden bzw. vom Vorsitzenden zu unter-
zeichnen.

Vierter Teil: Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 22 In-Kraft-Treten

Diese Grundordnung tritt zum 01. 10.2018 in Kraft und ersetzt die Grundordnung vom 26. Juni 2008.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Hochschulrates vom 20. und 30. Juni 2018 und der rechts-
aufsichtlichen Genehmigung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 05.
Juli 2018, Az.: K.7-H5343. 1.11414.

Nürnt0rg, )en 09. Juli 2018

L- l &
Prof. CFiristoph-Aat
Präsident
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